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I. 

Die Erhebung von statistischen Daten in der Verwaltungsgerichtsbarkeit (VwG-Statistik) 

erfolgt auf der Grundlage einer im Ausschuss für Justizstatistik der Landesjustizverwal-

tungen bundesweit abgestimmten und von den Ländern erlassenen Anordnung. Es gilt 

der Sonderdruck der Anordnung in der jeweils aktuellen Fassung ab dem Datum des 

angegebenen Standes.  

 

II. 

Die Anordnung wird zum 01.01.2020 in Kraft gesetzt. Gleichzeitig tritt die Anordnung in 

der Fassung der Allgemeinen Verfügung über die Erhebung von statistischen Daten in 

der Verwaltungsgerichtsbarkeit (VwG-Statistik) vom 31.08.2006 (ABl. S. 3449), zuletzt 

geändert durch Allgemeine Verfügung der Senatsverwaltung für Justiz vom 06.11.2007, 

außer Kraft. 
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